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Für unsere Bestellungen gelten ausschließlich folgende Bedingungen: 

1. Bestellungs- und Auftragsbestätigung 
Nur schriftliche Bestellungen sind für uns verbindlich. Mündliche oder 
telefonische Abmachungen bedürfen, um Gültigkeit zu haben, unserer 
schriftlichen Bestätigung. Die Auftragsbestätigung ist uns unverzüglich mit 
bindenden Lieferterminen und Preisen zuzusenden. Erhalten wir dieselbe 
nicht  innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum, so sind wir an die Bestellung 
nicht mehr gebunden. Wird innerhalb vorgenannter Frist, erkennbar für uns, 
mit der Ausführung der Bestellung begonnen, ohne daß eine 
Auftragsbestätigung uns zugekommen ist, so gilt unsere Bestellung als 
vorbehaltlos angenommen. Bei Abweichungen von unserer Bestellung in 
technischer oder kaufmännischer Hinsicht, sowie Abweichungen von unseren 
Einkaufsbedingungen, müssen diese ausdrückliche in der Auftragsbestätigung 
hervorgehoben werden und bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Abweichende Lieferbedingungen des Lieferanten 
bzw. Leistenden verpflichten uns nur dann und insoweit, als sie von uns 
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. 

2. Preise und Verpackung 
Soweit in unserer Bestellung nicht anders angeführt, gelten die von uns 
angegebenen Preise als Festpreise DDP gemäß Incoterms 2000 
einschließlich einer handelsüblichen, zweckmäßigen und einwandfreien 
Verpackung sofern nicht Leihemballagen besonders vereinbart wurden. Die 
Rücksendung von Leihemballagen erfolgt auf Gefahr des Lieferanten. 

3. Lieferzeit 
Die vorgeschriebene Lieferzeit ist verbindlich einzuhalten. Bei früherer 
Lieferung, welche nur mit unserer Zustimmung erfolgen darf, beginnen die 
Zahlungsfristen erst mit dem vereinbarten Termin und sind uns außerdem mit 
für Lagerung und Manipulation verbundene Kosten zu ersetzen. Wird die 
Einhaltung der Lieferzeit (Leistungszeit) dem Lieferanten bzw. Leistenden 
unmöglich, so hat uns dieser hiervon, unbeschadet seiner weiterbestehenden 
Verpflichtungen, zeitgerecht zu verständigen. Im Falle der nicht fristgerechten 
oder unvollständigen Lieferung behalten wir uns vor, alle daraus entstehenden 
Rechte, insbesondere Schadenersatz, geltend zu machen. Sämtliche 
Nachteile, die sich aus dem Lieferverzug ergeben, gehen zu Lasten des 
Lieferanten. 

4. Versand 
Bei Frachtzahlung durch Schunk Wien GmbH bestimmen wir die Art des 
Versandes. Außerdem ist jeder Sendung ein Packzettel oder Lieferschein mit 
Angabe der Bestellnummer beizugeben. Risiko des Transports gemäß 
Incoterms 2000. 
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5. Gewährleistung und Mängelrüge 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften zählt, dauert die Gewährleistungszeit des Lieferanten, soweit 
nicht anders vereinbart, ein Jahr nach erfolgter Übernahme. Unbeschadet 
unserer sonstigen Rechte aus der Gewährleistungshaftung des Lieferanten, 
sind wir berechtigt, in dringenden Fällen oder wenn der Lieferant seinen 
Verpflichtungen säumig ist, auf dessen Kosten Mängel oder Schäden zu 
beseitigen oder beseitigen zu lassen. Der Einwand nicht rechtzeitiger 
Mängelrüge kann uns gegenüber nicht erhoben werden. 

6. Rechnungslegung 
Ihre Rechnung erbitten wir zweifach und mit Angabe der Bestellnummer. Die 
Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, unverzüglich nach 
Versand der Ware abzusenden. Die Abtretung der Fakturenforderung darf nur 
mit unserer ausdrücklichen Genehmigung erfolgen. Leistungsrechnungen sind 
entsprechend zu belegen. Im übrigen verweisen wir auf § 11 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

7. Zahlung 
14 Tage abzüglich 2 % Skonto oder 30 Tage netto; nach Rechnungs- bzw. 
Wareneingang. Zahlungsziel läuft grundsätzlich erst nach Einlangen der 
gesamt ausgelieferten Bestellung. 

8. Bestellunterlagen 
Die unseren Anfragen oder Bestellungen beigefügten Zeichnungen und 
Entwürfe sowie unsererseits beigestellte Musterstücke und Modelle bleiben 
unser Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht 
anderweitig verwendet werden oder Dritten zugänglich gemacht werden. Sie 
sind uns mit den Angeboten oder nach erfolgter Ausführung der Bestellung 
ohne besondere Aufforderung zurückzugeben. Die Benützung der Bestellung 
zu Werbezwecken ist nicht gestattet. Die Bestellung und alle darauf 
bezüglichen Angaben, Unterlagen usw. sind als unser Geschäftsgeheimnis 
vertraulich zu behandeln. Für die Ausarbeitung von Angeboten, Plänen usw. 
wird von uns keinerlei Vergütung gewährt. 

9. Erfüllungsort 
Für die Lieferung und Zahlung Werk Wien 

10. Gerichtsstand 
Wien 

11. Streitigkeiten 
Für Streitigkeiten aus vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich 
österreichisches Recht. 

12. Allgemeines 
In allen Korrespondenzen ist außer unserer Bestellnummer auch unser 
Briefzeichen und das Datum der Vorkorrespondenz anzugeben. Soweit in 
Anfragen und Bestellungen keine gegenteiligen Hinweise aufscheinen, sind 
Rückfragen ausschließlich an unsere Einkaufsabteilung zu richten. 


